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Wien, 21. April 1995 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 641/ J-NR/ 1995, 

betreffend Studiendauer nach Einführung des Technikstudienge

setzes, die die Abgeordneten Mag. Dr. PETROVIC, Freundinnen 

und Freunde am 3. März 1995 an mich gerichtet haben, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Hat sich die Studiendauer bei den betroffenen Studienrich

tungen im Vergleich zu frfJ.her verkfJ.rzt? Wenn ja, 'um wieviel ? 

Kßnnen,Sie das ndt konkretem Zahlenmaterial etwa aus einer 

Evaluation belegen? 

Antwort: 

Da die Studienpläne nach dem neuen Technik-Studiengesetz noch 

nicht solange in Kraft sind (1 bis 3 Jahre), ergeben sich für 

eine Beobachtung bestenfalls Zeiträume bis zu maximal 6 Seme

stern. 

Für eine seriöse statistische Evaluierung des ersten Studienab

schnitts sind solche Zeiträume zu kurz, da man bloß eine Aussa

ge über eine exklusive Teilmenge, die "raschen" Studierenden 

des ersten Jahrgangs, treffen würde., Eine repräsentative Aussa

ge über die - durchschnittlich - benötigte Dauer zur Absolvie

rung des ersten Studienabschnitts ist somit derzeit noch nicht 

möglich. Für eine solche müssen längere Beobachtungsräume und 
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mehrere Anfängerjahrgängezur. Verfügung stehen, was erst 1997/98 

der Fall sein wird. 

2. Ist der qualitative Aufwand fUr die Studierenden durch die 

neuen StudienplHne gestiegen oder gesunken? Gibt es dazu 
schon eine Erhebung und mit welchen Ergebnissen? 

Antwort: 

Bezüglich der Erhebungen verweise ich auf meine Antwort zu 

Frage 1. Da aus der Anfrage nicht hervorgeht, was unter "quali

tativem Aufwand" verstanden wird (dieser Begriff ist im Univer

sitätsbereich nicht üblich), ist diese Frage für mich nicht be

an twortbar. 
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